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Inkraftsetzung der Neuordnung der Pflegefinanzierung:  
Kantone bedauern zu knappe Umsetzungsfrist 

Der Bundesrat hat heute eine Inkraftsetzung der Neuordnung der Pflegefinanzierung per 
1. Juli 2010 beschlossen. Dies lässt den Kantonen nicht die notwendige Zeit für die geordnete 
Umsetzung.  

Den Kantonen ist es nicht möglich, die komplexe Vorlage innerhalb von 12 Monaten umzusetzen. 
Allein schon die im Gesetz vorgesehene Restfinanzierung durch die Kantone erfordert die An-
passung kantonaler Gesetze, teilweise unter Einschluss eines obligatorischen Gesetzesreferen-
dums. Zahlreiche weitere Modalitäten sind kantonal neu zu regeln, wie bspw. die Definition der 
Zuständigkeiten und der Vollzugsstellen.  

Die GDK und die SODK hatten dem Departementsvorsteher des EDI im Vorfeld die Ausgangsla-
ge dargelegt und die Bereitschaft signalisiert, in einem ehrgeizigen Zeitplan auf eine Umsetzung 
per 1.1.2011 hinzuarbeiten. Der heute vom Bundesrat gefällte Entscheid ist für die Kantone nicht 
verständlich. Er trägt dem erforderlichen Zeitraum für die ordentliche und sorgfältige Umsetzung 
dieses komplexen Gesetzes nicht im notwendigen Mass Rechnung. 

 
 
 
Auskünfte:  

Staatsrat Pierre-Yves Maillard, Präsident GDK 021 316 50 01 

Regierungsrätin Kathrin Hilber, Präsidentin SODK  071 229 33 08 

Semya Ayoubi, GDK 031 356 20 20 
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